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Einige

Anmerkungen zur Geſchichte von Baden .

1.

Tocitus iſt der einzige , welcher an zwel Stellen

ſeiner Germania der Oſen oder Oſer erwähnt ;
jedoch nicht ohne Widerſpruch mit ſich ſelbſt . Das

Wort iſt teutſch , und bezeichnet einen Sumpf ,
ein ſtehendes Waſſer ; allein gerade darum läßt ſich
keine hiſtoriſche Conjectur darauf gründen , und ich
bin auch weit entfernt , etymologiſchen Beweiſen
einen großen hiſtoriſchen Werth beilegen zu wollen .

Beym Tacitus und auf einem Denkmahl bey Wel⸗

ſer kommen auch Buren vor , ebenfalls ein teut —

ſcher Stamm . Darum läßt ſich aber freylich nicht
ſchließen , daß das Büren - oder Beuerner Thal
ihr früher Wohnſitz geweſen ſey .

2.

Zu Marpach wurde , in ältern Zeiten ſchon ,
ein Stein gefunden , der Diana von Tribocken



und Bojen geweiht . Pregitzer und Satt⸗

ler führen die Inſchrift an , und meinen daraus

folgern zu dürfen , daß Tribocken und Bojen in

jener Gegend am Neckar geſeſſen . Aber , mögte

man fragen , wie kommen teutſche Stämme , dieſ — n

ſeits des Rheins , in ihrem Vaterlande zu römi — ugt

ſcher Sprache und römiſchem Götterdienſte ? Wahr — un

ſcheinlich wurde jener Altarſtein von einigen römi — J

ſchen Soldaten errichtet , die Abkömmlinge von l

teutſchen Tribocken und Bojen waren , und deren U

Väter ſich in Gallien oder in der Germania pri - ft

ma niedergelaſſen . het
b ſtr

8. bin

Altorf liegt im Breisgau , zwiſchen Offenburg ſint

und Kenzingen . Standesherr des Orts iſt Herr fich

v. Türkheim , dem wir die trefflichen Tabletten büu

überedie Genealogie des Hauſes Baden verdanken . wi

Vor mehreren Jahren entdeckte man in Altorf , —

beim Bau einer Kirche , einen alten Begräbnißplatz . de

Die Menge der Todten und die römiſchen und ale — K

manniſchen Waffen und andere Geräthſchaften ge—⸗ ſ

ben hinreichendes Zeugniß , daß hier eine Schlacht 6

zwiſchen Teutſchen und Römern vorgefallen ſeyn 9

müſſe . Herr Pfarrer Tritſchler von Altoef , der ti

ſich , im hohen Alter noch , unverdroſſen mit vater — in

ländiſcher Geſchichte beſchüftigt , hat eine handſchrift⸗ AJ3

liche Beſchreibung von dieſen Alterthümern aufge — 110

ſetzt , und ſie durch Zeichnungen erläutert .
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6.

Ich bin nicht geneigt , das alte Capellatium
in das Hohenlohiſche zu ſetzen , wie Herr Hanſel —
mann , obgleich ſeine Meinung von den meiſten
angenommen worden . In der Erzählung des
Ammianus Marcellinus iſt hier einige Dunkelheit .
Julian wollte bei ſeinem dritten Feldzuge mehrere
alemanniſche Fürſten bekriegen , welche tiefer im
Lande wohnten , als Suomar und Hortar . Unter
jenen Königen werden ausdrücklich Makrian ,
Hariobaudes und Vadomar genannt . Die —
ſer Makrian ſoll , der gemeinen Meinung nach ,
beim heutigen Wiesbaden ( ad aquas mattiacas )
ſeinen Wohnſitz gehabt haben . Julian ging aber
nicht bet Mainz , wie ſeine Offiziere riethen , ſon —
dern am linken Ufer des Neckars über den Rhein ,
wie man aus der —übrigentz ganz verdorbenen
— Stelle im Eunapius Sardianus ſchließen kann ,
denn er wollte die Gebiete der ihm befreundeten
Könige Suomar und Hortar nicht verletzen , und
von da zog er immer aufwärts , bis er zu den
Grenzpfählen kam , welche die Alemannen und
Burgunder trennten . Dieſer Ort hieß Kapella —
tium oder Palas . Hier war oft Streit zwiſchen
jenen teutſchen Völkern , der Salzquellen wegen .
Aengſtlich kommt jetzt Makrian von Wiesbaden ,
und Vadomar aus der Gegend von Baſel her , bei

Julian⸗ Annäherung um Frieden zu bitten . Wie
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iſt aber dieß möglich , wenn man mit Hanſelmann

das Kapellatium nach Oehringen ſetzt ? Indem der

römiſche Cäſar aufwärts zog nach dem Kocher hin ,

entfernte ſich auch die Gefahr für die Alemannen

bei Wiesbaden , und wie hätte Vadomar ſich von

Oehringen aus , nahe an 70 Stunden vom alten

Raurakum ſo arg ſchrecken laſſen können ? Dazu

kommt noch , daß Makrian , nachdem ſich Julian

mit den Teutſchen vertragen , gar höchlich erſtaunt

ob den römiſchen Waffen und Rüſtungen , derglei⸗

chen er bis dahin nie geſehen . — Wie ? Makrian

hätte bei Wiesbaden , eine Stunde vom Druſus -

kaſtell zu Mainz , nie römiſche Krieger und Waffen

geſehen ? Ich würde anſtatt : ad aquas Mattiacas

—leſen : ad aquas Martianas , wenn nicht die

Stelle beim Ammianus B . 29 . K. 4. entgegen

ſtünde . Auf jeden Fall muß man aber annehmen ,

daß es zwei Makriane gegeben , oder daß ein un⸗

rechter Name ſich in die Handſchriften eingeſchli —

chen . Das alte Kapellatium ( wahrſcheinlich von

Kappen , weil die Grenzpfähle aus gekappten

Bäumen beſtanden ) können wir aber nach dem Be —

richt des römiſchen Hiſtorikers keineswegs im Ho—⸗

henlohiſchen ſuchen , vielmehr möchte die Gegend

von Bretten dafür änzunehmen ſeyn . Salzaquel⸗
len fanden ſich auch in Bretten , in Bruchſal , in

Staffordt ( Salzfurth ) , und vielleicht noch an

elnigen andern Orten des Kreichgaus und ſeiner

Nachbarſchaft. hen

Ochre



0 Cuffn

u11gHatliacas

denn nichtdieAichtde

ege
ömte⸗Anehmer,

3. Anmerk . zur Geſchichte von Baden . 265

5.

Ueber das alte Solicinium , und über den Ort ,
wo die Schlacht zwiſchen Valentinian und den Ale⸗
mannen vorgefallen , iſt man noch nicht im Rei —
nen . Der Biſchof Häffelin in den Abhandl .
der Mannheimer Akademie ( B. 4. ) entſcheidet für
Schwetzingen und Heidelberg ; ich geſtehe
jedoch , daß mir ſeine Gründe keine Ueberzeugung
abgewinnen konnten , und daß — aus einer auf⸗
merkſamen Vergleichung der hier entſcheidenden
Stelle im Ammianus Marcellinus mit der Lokalität
von Heidelberg und Schwetzingen —ſich mir ein
ganz anderes Reſultat ergeben habe , welches ich
meinen Leſern vorlegen will .

Die alten Gräber in Schwetzingen können
hier überhaupt nichts beweiſen , und wo in ſolchen
Gräbern Todtengebeine gefunden werden , wie dies
in Schwetzingen der Fall war , da iſt eher eine
teutſche als römiſche Begräbnißſtelle zu vermuthen .
Zur Zeit der Römer in Teutſchland beſtand bei
ihnen ſchon das Geſetz , die Todten zu verbrennen .
Nur einzelne Ausnahmen galten , wie bei der Cor⸗
neliſchen Familie . Uebrigens dauerte freilich die
Sitte des Verbrennens nicht über das dritte Jahr⸗
hundert hinaus . Die übrigen hiſtoriſchen Umſtände
begünſtigen die Conjectur des ( nun zum römiſchen
Purpur gelangten ) Herrn Häffelin eben ſo wenig .

Kaiſer Valentinian war auf einem Zuge
gegen die Alemannen begriffen . Nach einigen

Schreibers Baden , Murgthal , Schwarzwald. 12 .
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Tagmärſchen kam das römiſche Heer vor einen

Ort , Solicinium genannt ; hier erhielt der Kaiſer

die Nachricht , daß die Teutſchen ſich in der Nähe

auf einem jähen Berge gelagert hätten , der rund —

um , durch Hügel mit Felſen beſäet , unzugänglich

gemacht ſey . Valentinian machte auf der Stelle

die Dispoſition zum Angriff , und ließ beſonders

den nördlichen Abhang des Berges beſetzen ,

um, wenn er Sieger bliebe , die Feinde auf ih⸗

rem Rückzuge gänzlich aufzureiben . Dies iſt

die abgekürzte Eezählung , wie der oben angeführte

Hiſtoriker ſie giebt .

Der Abt Häffelin glaubt nun , aus Zuſammen⸗

ſtellung der Lage von Schwetzingen und Heidelberg

mit dem Berichte des römiſchen Geſchichtſchreibers

ergebe ſich unwiderſprechlich , daß jenes das alte

Solicinium , die Schlacht zwiſchen Valentinian

und den Alemannen aber auf dem Jettenberg

oder Jettenbühl , in deſſen Vertiefung der

Wolfsbrunnen liegt , vorgefallen ſey .

Dagegen möchte ich Folgendes einwenden :

1 ) Häffelin legt bei ſeiner Conjectur ein be⸗
deutendes Gewicht auf die Nachbarſchaft von Lu —

podunum ; allein Ammianus Marcellinus —

hier der einzige hiſtoriſche Gewährsmann — er⸗

wähnt dieſes Orts , nicht in dieſer Verbindung ;

und ich erinnere mich überhaupt nicht , daß Lupo⸗

dunum bei ihm irgendwo vorkomme .
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2) Wie konnte Valentinian vorausſetzen , die
Feinde würden ihren Rückzug nordwärts nach dem
Neckar nehmen ? was wollten ſie da , wenn ſte
nicht zu ertrinken Luſt hatten ? Nach Oſten oder
Süden mußte ihr Weg gerichtet ſeyn , und die De —
fileen des Kreichgaus boten ihnen eine nahe und
ſichere Zuflucht .

3) Wenn die Alemannen den römiſchen Im⸗
perator am Neckar erwarteten , iſt es wohl wahr⸗
ſcheinlich , daß ſie ihm den Uebergang üher dieſen
Fluß und den ſchwierigen Eingang in das Neckar —
thal nicht würden ſtreitig gemacht haben ?

4 ) MWarcellinus beſchreibt ſo ziemlich ausführ⸗
lich den Schauplatz der Schlacht , und erwähnt na⸗
mentlich der Schwierigkeiten des Terrains ; und er
ſollte des Fluſſes nicht gedacht haben , was hier in
hiſtoriſcher , taktiſcher und ſtrategiſcher Hinſicht ſo
wichtig war , und den er doch ſonſt , bei ähnlichen
Veranlaſſungen , nennt ?

5) Häffelin deutet zugleich eine Stelle im Au⸗
ſonius auf dieſes Ereigniß ; allein dieſe Stelle
beweist zu viel , und folglich gar nichts . Der Dich⸗
ter ſagt : Valentinian habe die Feinde über Lupo⸗
dunum und Solieinium und über die den römiſchen
Annalen bis dahin unbekannten Quellen des Iſter
hinaus getrieben . Die poetiſche Licenz iſt hier auf⸗
fallend , oder man könnte eben ſo gut behaupten ,
jene Schlacht ſey bei Donaueſchingen vorgefallen .
So ſchlimm ſah es jedoch mit den Alemannnen
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nach ihrer Niederlage keineswegs aus , denn ſonſt

hätte Valentinian nicht ſpäter noch auf dem Hei —

ligenberg und bei Ladenburg Schanzen und Ka⸗

ſtelle anlegen laſſen ; und was er von Rhätien her

durch ſeine Feldherren that , war ebenfalls weder

rühmlich noch von Erfolg .

Wollte man aber auch die Stelle des Auſo —

nius als hiſtoriſches Zeugniß gelten laſſen , ſo ſprä —

che ſie gegen Häffelin . Wenn Valentinian die

Teutſchen bei dieſer Gelegenheit über Lupodunum

und den Neckar trieb , ſo müßte die Schlacht jen —

ſeits des Neckars , am rechten Ufer deſſelben vorge —

fallen ſeyn .

Was nun meine Meinung von dem alten So —

licinium betrifft , ſo möchte ich daſſelbe in dem

Bruchrhein , in der Umgebung von Bruchſal ſuchen .

Dann müßte freilich , für Solicinium , Salicinium

geleſen werden ; ohnedieß weichen die Handſchriften
bei dieſem Namen ſehr von einander ab .

6.

Man kann wohl annehmen , daß das Chriſten —

thum in den Decumaten früher vorhanden geweſen

ſey , als in dem übrigen Teutſchlande , denn unter

den vom jenſeitigen Rheinufer eingewanderten

Teutſchen und Galliern , und ſelbſt unter den Rö⸗
mern in dieſer Grenzprovinz , kann man einzelne

Betenner des Chriſtianismus vermuthen . Auch

die berühmte Stelle des Jrenäus , welcher im

hatren
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zweiten Jahrhundert von den Kirchen Ey Techd -
vlal,s ( in den deutſchen Landen ) ſpricht , muß
nicht , wie Köler und andre meinen , darum auf
die beiden überrheiniſchen Germanien bezogen wer⸗
den , weil ſich der Biſchof von Lyon der vielfachen
Zahl bedient . Mußte er denn nicht auch dieſe
Zahl brauchen , wenn er das dieſſeitige Germanien
mit meinte ?

Bekannt iſt die Neigungdes Kaiſers Alexander
Severus zum Chriſtenthum , denn das Bildniß Chriſti
ſtand in ſeinem Aerarium , und Victorius beſchreibt
eine Spottmünze , welche jener Neigung wegen
auf ihn geſchlagen worden . Ohne Zweifel begün⸗
ſtigte er auch die Ausbreitung der Lehre des Kreu —
zes durch die Chriſten , welche unter ſeinem Heere
ſich befanden .

In der erſten Hälfte des vierten Jahrhunderts
hatten Baſel , Straßburg und Speier ſchon ihre
Kathedralkirchen , und im J . 346 beſuchten Biſchof
Amand von Straßburg und Biſchof Jeſſeus von
Speier das Concil zu Cöln . Nachdem freilich die
Alemannen ſich der Decumaten bemeiſtert , konnte
von einer Verbreitung des Chriſtenthums in un⸗
ſern Gegenden keine Rede mehr ſeyn . Als gewiß
kann man annehmen , daß Baden eine Kirche er —
halten , ſobald es an das Kloſter zu Weiſſenburg
vergabt worden , und es läßt ſich kaum denken , daß
der Abt Ratfried nicht eine kleine Kolonie ſeiner
Mönche hierher verpflanzt haben ſollte .
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7—

Die Entſtehung der Vehmgerichte iſt ung ewiß .

Für die Meinung , daß ſie unter Karl dem Großen

entſtanden , ſpricht die Tradition , und auch die

kaiſerlichen Reformationsurkunden berufen ſich dar⸗

auf . Von Dortmund ſcheinen ſie zuerſt ausgegan⸗

gen , und daſelbſt wurde auch gewoͤhnlich das Ge⸗

neralkapitel gehalten . Die Erzbiſchöfe von Cöln,
als Herzoge von Weſtphalen , hatten den Vorſitz

dabei . Kalſer Siegmund hielt ſelbſt einmal ein

Kapitel .

Der Herzog von Weſtphalen hatte unter Kö —

nigsbann Friede zu gebieten , und war oberſter

Stuhlherr . Es waren 3 Grade bei dieſem Gericht :

Stuhlherren , Freigrafen undl Freiſchöffen . Die

Stuhlheerrn wurden vom Kaiſer belehnt , und ſaßen d W

ſelbſt in den Gerichten vor , oder übertrugen , wie 8. 8.

es meiſt geſchah , ihre Gewalt einem Freigrafen . Stri

Ein Freigraf durfte nur einen Stuhl haben , und ſer

ſein Amt war , das Gericht zu eröffnen , das Ur — S9

theil über die angeklagten Perſonen zu ſprechen ,

und Ladungsbriefe auszufertigen . Ihre Perſon , die

wie die der Freiſchöffen , war unverletzlich , darum Ind,

konnten ſie , nach dem Ausdruck der Cölniſchen Re⸗ kün

formation , „ ungewapnet , vehelrich ( ſicher ) gehen Hiek

und reiten . “ Den dritten Rang hatten die Frei — vel !

ſchöffen ( Scabini ) . Sie wurden vom Freigrafen , „beth

mit Bewilligung des Stuhlherrn , gewählt . Doch „Mul

konnte der König oder Kaiſer auch Freiſchöffen aligen
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machen , aber nur auf der rothen Erde , d. i. in

Weſtphalen , ſonſt hatten ſie das Schickſal der Noth⸗
ſchöffen . Sie hießen Schöffenbare Freie , Schild —

bordige und Rittermetige Freiſchöppen , und wa —

ren von Adel . Später wurden auch Geiſtliche

dazu genommen . Den letzten Rang hatten die

Frohnbothen , echte rechte Freiſchöppen , Vehme⸗
ſchöppen ; ihnen kam zu , die Ladungsbriefe anzu⸗
ſchlagen , die Schuldigen auszuſpähen , und die

Urtheile zu vollziehen . Wenn ſie einen Verbrecher

auf friſcher That ertappten , ſo durften ſie ihn ,
ohne Anklage und Anfrage , an den nächſten Baum

knüpfen . Sie ſteckten dann ein Meſſer daneben ,

zum Zeichen der heimlichen Acht .
Die Looſung , oder das Zeichen , woran ſich

die Mitglieder erkannt , ſollen die vier Buchſtaben
S. 8. G. G. geweſen ſeyn , welche einige durch
Strick , Stein , Gras , Grein deuten . Andere

ſagen , ſie hätten bei Tiſche die Spitze der Meſſer
gegen ſich gekehrt .

Bei der Aufnahme wurden dem Kandidaten
die Fragen vorgelegt , ob er ehelich geboren , frei
und nicht eigen ? ob er kein Dieb , kein Verräther ,
kein Wucherer , Jude oder Heide ſey ? u. . 0

Hierauf legte er einen furchtbaren Eid ab : daß
» er die heilige Vehme wolle helfen halten , und

„ verhehlen vor Weib und Kind , vor Vater und

„ Mutter , vor Feuer und Wind , vor alle demje⸗

anigen , was die Sonne beſcheint , und der Regen
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„ bedecket , vor alle dem , was zwiſchen Himmel

„ und Erde iſt . “

Nach Ablegung des Eides wurde er wiſſend

gemacht ; dies geſchah durch Mittheilung der Loo —

ſung des Gerichts .

Für den Verxäther des Geheimniſſes beſtimmte

das Geſetz folgende Strafe :

„ Der Freigraf und die Schöffen ſollen ihn

„ angreifen , und binden ihm ſeine Hände vorn

„ zuſammen , ein Tuch vor ſeine Augen , und wer⸗

„ fen ihn auf ſeinen Bauch , und ziehen ihm ſeine

„ Zunge zum Nacken heraus , und eine Binde

„ davor , und thun ihm einen dreiſträngigen Strick

um ſeinen Hals , und laſſen ihn ſieben Fuß höher

„ hängen , denn einen andern Dieb . “ “

In den erſten Zeiten des Inſtituts konnte

man nur wegen Hauptverbrechen vor ein Weſt —

phäliſches Gericht geladen werden , ſpäter jedoch

nahmen einige Freiſtühle auch Klagen in bürger —

lichen Sachen an . Weiber und Kinder konnten

nicht vorgeladen werden . Auch Juden waren aus —

geſchloſſen , „ darumb ſy des Gerichts nit würdig

ſeyn , ſagt der Dortmundiſche Coder .

Die Eröffnung des Gerichts geſchah durch

einige Fragen des Freigrafen :

„ Ich frage dich , Frohn , ob es am Tage und

an der Zeit ſey , an Statt und im Stuhl unſeres

allergnädigſten Herrn ꝛc. zu richten unter Königs

Bann ? “
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„ Ich frage dich , Frohn , wie und mit wie viel

Schöffen und Freien ich den Stuhl des Röm . Kö —

nigs beſitzen ſoll und bekleiden ? u. ſ. w.

Der Freigraf hatte vor ſich auf dem Tiſche

ein Schwerdt liegen und einen Strick . Entdeckte

man unter den Gegenwärtigen einen Nothſchöffen ,
d. i. einen , der die Looſung erſchlichen , ſo wurde

derſelbe auf der Stelle am nächſten Baum aufge —

hangen .

Wurden von dem Vehmgerichte Sachen an den

Kaiſer gebracht , ſo mußte er ſelbige blos durch

Wiſſende abthun laſſen . Daſſelbe war der Fall
bei den Fürſten , Grafen und Städten .

Bis ins 14te Jahrhundert ſcheinen ſich die

heimlichen Gerichte blos auf Weſtphalen bezogen

zu haben ; dies änderte ſich aber , und die Kaiſer

ertheilten vielfach das Recht , auch anderwärts

Freiſtühle , nach Gewohnheit des Landes

Weſtphalen , zu errichteu . Die allgemeine Ver —

breitung der weſtphäliſchen Gerichte durch ganz
Teutſchland wurde beſonders durch den Landfrieden
Carls IV . ( 1371 ) begünſtigt . In dieſen Landfrie —
den traten bald viele Fürſten und Grafen , und er —

richteten , zur Handhabung deſſelben , Freigerichte .
Dies geſchah häufig am Rhein und in Schwaben ,
und die Städte , welche im ſchwäbiſchen Bund be —

griffen waren , ſahen dieſe Vehmgerichte von de —
nen ſie auf allen Seiten umgeben waren , als einen

Bund gegen ihr Recht und ihre Freiheit an . Dies
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erhellt deutlich aus einem Schreiben , welches die

Stadt Ulm 1386 im Namen der ſchwäbiſchen Bun —

desſtädte an die Stadt Speier erlaſſen .

Es iſt auch nicht Muthmaßung , ſondern aus

Urkunden erwieſene Thatſache , daß von jener Zeit

an nicht nur Freiſchöffen und Frohnbothen , ſon —

dern auch Freiſtühle im ſüdlichen Teutſchland ge—

weſen ; und warum hätte ſich dieſer Bund auch ,

nachdem er einmal die Grenze des weſtphäliſchen

Landes überſchritten , blos auf den Norden von

Teutſchland beſchränken ſollen ? Ich will einige

von den unwiderſprechlichen Thatſachen anführen ,

auf welchen meine Behauptung beruht .

Im Jahr 1384 geſtattet König Wenzel dem

Grafen Johann von Naſſau - Dillenburg ,

daß er einen Richter ſetzen möge , nach Gewohnheit

des Landfriedens in Weſtphalen , wie er

dies auch früher ſchon dem Biſchof Adolph von

Mainz erlaubt . Im J . 1409 belehnt K. Rupert

Hennen Salentin mit einem Freiſtuhl zu

Friehehohlenor . Winkelmann ſetzt den Ort in das

Gericht Lahr bei Marburg , Kuchenbecker in die

Nähe von Fritzlar . Die Landgrafen von

Heſſen hatten einen Freiſtuhl bei Saſſen —

hauſen , und man weiß , daß ſie mehrere Vehm —

gerichte gehalten vor dem Schloß Grebenſtein unter

der Linde , auch zu Zierenberg und Schartenberg .

Aus einem Dokument von 1467 erſcheint Graf

Wilhelm von Oettingen als Subſtitut des Frei —
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graſen zu Sachſenhauſen , und hatte den Rath der

Stadt Weiſſenburg im Nordgau vorgeladen . Der

Graf von Oettingen mußte aber ſelbſt einen Frei —

ſtuhl haben ; denn nur wenn ein Freigraf krank

oder abweſend , oder der Stuhl durch ſeinen Tod

erledigt war , durfte ein benachbarter Freigraf ſub⸗

ſtituirt werden bis zur Wiederbeſetzung .

Im J . 1415 beſaß Graf Adolph von Naſ⸗

ſau - Diez einen Freiſtuhl zu Rüden an dem

Berg , und einige Adeliche , die vorgefordert wa⸗

ren , erboten ſich Rechts auf Austrag - Richter bin⸗

nen Landes .

In demſelben Jahr ging Adolph Graf zu

Naſſau - Wisbaden den Erzbiſchof von Mainz

bittlich an , ihm den Stuhl zu Ebersberg ge —

gen den erſtgenannten Grafen Adolph von Diez
zu leihen , weil dieſer einen ſeiner Lehenmänner
mit weſtphäliſchem Gericht vorgenommen hatte .
Der Erzbiſchof ſchrieb auch an den von Naſſau⸗

Diez , und forderte ihn auf , „ ſolche Heiſchung

abzuthun , damit der Graf von Wisbaden ( wel⸗
cher einen Burgmann ſeines Verwandten vor den

Stuhl des Erzbiſchofs geladen ) ſeine Heiſchung
auch abthue . “

Im Jahr 1461 kommen Wilhelm Graf zu

Wertheim und Burggraf zu Miltenberg und Schenk

Ott von Erbach als Freiſchöffen vor , die eine La⸗

dung an ihre Wiſſenden machen . Bei dieſer Ge —
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legenheit wird , urkundlich , des Freiſtuhls zu

Rohrbach bei Billigheim erwähnt .
Eines Freiſtuhls zu Lichtenberg im J . 1482

erwähnt Wenk in ſeiner trefflichen heſſiſchen Ge —

ſchichte , und die Urkunde einer Ladung dahin hat

Schneider in der Erbachiſchen Hiſtorie ; aber zu—

gleich höchſt naiv iſt die Aeuſſerung Kopps , der

dieſe Urkunde aus der einzigen Urſache in Zweifel

zieht , weil ſie — ſeiner vorgefaßten Meinung von

Verbreitung der weſtphäliſchen Gerichte wider —

ſpricht .

Es geſchah damals oft , daß die Parthei , wel —

che vor einem weſtphäliſchen Richter belangt war ,
die Gegenparthei alsbald bei einem andern Frei —

ſtuhl anklagte . Dann ließen oft beide Theile ihre
Klage fahren .

Apellationen an den Kaiſer kamen nicht häufig

vor ; gewöhnlicher war das Erbieten , an andern

Orten , wohin man Zutrauen hatte , binnen Landes

Recht zu geben und zu nehmen . Man mußte ſich

aber auf einen Ort erbieten , wo der Herr und

ſeine Räthe Wiſſende waren , und ein freies

Gericht unter Königs oder Blutbann halten durf —

ten . Als Beleg dient hier eine hoͤchſt merkwürdige

Urkunde d. d. Heidelberg 1438 , worin Pfalz —

graf Otto , Vormünder Pfalzgraf Ludwigs ,
einen gewiſſen Walter Zeizen und einige Bürger

von Weiſſenburg vor das Gericht ſeiner wiſſen —

den Räthe fordert . Dieſe Freiſchöffen waren :
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Graf Emich von Leiningen , Reinhard von

Sickingen , Conrad von Roſenberg , Hof⸗

meiſter Swiker von Sickingen , Wiprecht
von Helmſtädt , Siegfried von Vennin —

gen , Heinrich von Fleckenſtein und Hein⸗

rich von Berwangen . Daß hier von einem

ächten und rechten weſtphäliſchen Gericht die Rede

ſey , iſt durch die Urkunde ſelbſt außer allen Zwei⸗

fel geſetzt .

Noch im Jahr 1516 war Herzog Ulrich von

Würtemberg weſtphäliſcher Richter , und er wollte
damit ſeinen an Johann von Hutten verübten
Mord bemänteln . Aber er und einige von ſeinem
Gefolge hatten Hutten mit vielen Wunden getöd —

tet , und ihn nachher zum Schein an einen Baum

gehangen . Dies wirft ihm auch Ulrich von Hut —
ten in ſeinen glühenden Philippiken vor , mit den
Worten : „ Jene Wiſſende ſind unwiſſend ihres
Rechts , weil ſie dich nicht in Stücke zerriſſen , in⸗
dem du die alte Würde ihres Gerichts durch eine

ſcheußliche und verfluchte Unthat befleckteſt . : Schon
dieſe Stelle ſpricht klar das Daſeyn eines Frei —

ſtuhls aus . Herzog Ulrich berief ſich auch nicht
auf das Urtheil eines Stuhls in Weſtphalen ; er
und ſeine Schöffen waren auch keine Frohnbothen ,
denen die Execution oblag . Selbſt die Familie
Hutten leugnete nicht das Befugniß Ulrichs , als

weſtphäliſchen Richters , ſondern zeigte nur , daß
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bei der That nicht das mindeſte von der Form

eines Vehmgerichts beobachtet worden .

Auch in Dillingen ſcheint der Sitz eines

heimlichen Gerichts geweſen zu ſeyn . Fünf Augs⸗

burger Bürger hatten einen Klaus Rychenbach ge—

henkt , und es ſollte ihnen der Prozeß gemacht wer —

den . Da trat Klaus , Probſt von Dillingen ,

auf , mit der Erklärung , daß es auf ſein Geheiß

geſchehen und der Gehenkte verfehmt geweſen ſey .

Sogleich wurde der Prozeß niedergeſchlagen .

Um dieſe Zeit waren auch Geiſtliche weſtphä —

liſche Richter und ſprachen über Leben und Tod ,

aber ihre Hand durften ſie nicht ſelbſt an den

Verbrecher legen .

Von den Vehmgerichten in Preußen giebt die

preußiſche Chronik von Schütz Nachricht . Ihre

allgemeine Verbreitung durch ganz Teutſchland er —

hellt zugleich aus den kaiſerlichen Befreiungen von

Evocationen . In dem Privilegium , welches Kai —

ſer Friedrich III . der Stadt Strasburg ( 1451 ) ver⸗

liehen , heißt es : Die Stadt und ihre Bürger ſollen

vor kein heimliches Gericht , vor keinen Stuhl —

herrn , Freigrafen noch Freiſtuhl in Weſtphalen —

noch in andern Landen , Städten , Dör —

fern und Gebieten , wie die genannt ,

und windien gelegen , gezogen werden . Aehn —

liche Privilegien , welche der Stadt Nürnberg ,

dem Grafen von Hanau u. a. gegeben worden ,

Wil
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ſprechen gleichfalls von heimlichen Gerichten in und

außer Weſtphalen .

Die Furcht vor dem Gericht war zugleich ein

Hauptgrund ſeiner Verbreitung, denn es war nicht
leicht einem Wiſſenden beizukommen . Man findet
ſie ſogar außer Teutſchland . Biſchof Florens von

Utrecht , der 1379 auf dem biſchöflichen Stuhl ſaß ,
war der Wiſſendſte im Vehmgericht . Hy was
die vroetste van der veembanc , die doe in
duutsche Land was , ſagt von ihm Johannes von
der Beke in ſeiner Chronik .

Im Stadtarchiv zu Heilbronn findet ſich ein
bedeutender Actenſtoß Jurisdictionsconflicte der
Stadt mit den weſtphäliſchen Gerichten betreffend ,
welche das bisher Angeführte beſtättigen .

Ich komme jetzt auf ein hiſtoriſches Zeugniß,
welches das Daſeyn der Freiſtühle auch in unſerm
Vaterlande auſſer Zweifel ſetzt . Kremer , einer
der gründlichſten Geſchichtforſcher , erzählt von

Churfürſt Friedrich l . von der Pfalz , er habe
im Jahr 1461 die Freiſtühle in ſeinem Lande zer⸗
ſtört , und die Freigrafen und Schöffen aus dem
Lande gejagt . Widder , ein nicht minder beſon⸗
nener Hiſtoriker , beſtättigt dieſe Thatſache . Der
von Kremer gleichfalls mitgetheilte Ladungsbrief
eines Freigrafen zu „ Waltorpff in der krum —
men Grafſchaft “ mag immerhin nach Walddorf
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in Weſtphalen gehören „ ) , ſo ſteht doch jenes Fae —

tum , weil der Verf . der Geſchichte Friedrichs J.

blos aus Archiven ſchöpfte .

Ueberhaupt möchte es gewagt ſeyn , Männer

wie Datt , Menken , Senkenberg , Wenk ,

Schneider , Kremer , Wid der ꝛc. ꝛc. , wel⸗

che alle die Exiſtenz der Vehmgerichte auſſer Weſt —

phalen behaupten , eines Mangels an Beſonnen —

heit zu zeihen .

Um die Mitte des 15ten Jahrhunderts ſchätzte

man die Zahl der Wiſſenden in Teutſchland

auf hunderttauſend , und dieſe ſetzen eine weit ver —

breitete Menge von Gerichtsſtühlen voraus . Die

Freigrafen waren auch ſo keck geworden , daß ſie

ſogar Kaiſer Friedrich III . im J . 1470 „ an die

König - und Keiſerlich Dingſtat und Freyen —

Stuhl zwiſchen den Porten zu dem Wünenberg “
vorluden .

Dieſer Kaiſer beſchränkte das weſtphäliſche
Gericht auf alle Weiſe , und da noch viele päpſtliche

und kaiſerliche Privilegien den Evocationen ein

Ziel ſetzten , und Fürſten und Städte in Einungen

dagegen traten , ſo erloſch es allmählich außer

Weſtphalen . Dazu wirkten auch mit : daß jeder

*) Nur nicht darum , weil die krumme Grafſchaft in Weſt⸗
piyalen gelegen!! Der krummen von einem Krummſtab zu
Lehen gehenden) Grafſchaften gab es allenthalben in Teutſch⸗
land , und zumal war dieſe Benennung den Freigrafſchaften
gewöhnlich .
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Reichsſtand eine geſchloſſene Gerichtsbarkeiterhielt ,
die neue Einrichtung des Kammergerichts , die

Halsgerichtsordnung Karls V, der Landfriede und
die Einführung einer ſtehenden bewaffneten Macht .
In Weſtphalen kommen aber noch gegen Ende des
17ten Jahrhunderts Stuhlherren und Freigrafen
vor .

Eine Betrachtung dringt ſich hier noch auf .
Heinrich von Erfurt iſt der erſte , welcher in
ſeinem 1353 geſchriebenen Buche de viris illustri⸗
bus der Vehmgerichte gedenkt . Wie eine fremde,
wunderbare Erſcheinung ſtehen ſie auf einmal in
unſrer Geſchichte da . Erwägt man das Ritual bei
der Aufnahme und ſo manches andre in der Ein —

richtung und Tendenz dieſer furchtbaren Verbün —

dung , und bedenkt zugleich , daß im J . 1312 die
Templer aufgehoben worden , deren viele ſich da⸗
mals nach Teutſchland zurückgezogen , ſo entſteht
unwillkührlich der Gedanke an einen Zuſammen —
hang zwiſchen beiden Inſtituten . Nähere Erörte —

rungen hierüber gehören nicht in dieſe Schrift .
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